
Lausanne, 17. November 2023

Medienmitteilung des Bundesgerichts

Urteile vom 19. Oktober und 1. November 2023 (1C_48/2021, 1C_329/2021 und 
1C_335/2021)

Beschwerden gegen zwei Windparkprojekte in den Kantonen 
Neuenburg und Bern abgewiesen

Das  Bundesgericht  weist  Beschwerden  im  Zusammenhang  mit  den  Windpark-
projekten "Parc éolien de la Montagne-de-Buttes" im Kanton Neuenburg und "Parc
éolien de la Montagne de Tramelan" im Kanton Bern weitestgehend ab.

Das Projekt "Parc éolien de la Montagne-de-Buttes" sieht 19 Windkraftanlagen mit einer
voraussichtlichen  jährlichen  Gesamtleistung  von  95  Gigawattstunden  (GWh)  vor.  Der
Staatsrat des Kantons Neuenburg wies Einsprachen gegen das Projekt  2019 ab. Das
kantonale Amt für Raumentwicklung und Umwelt erteilte der Projektträgerin unter Aufla -
gen die nötigen Bewilligungen. Das Kantonsgericht wies 2020 Beschwerden von Helvetia
Nostra und von zahlreichen Privatpersonen ab. Diese gelangten anschliessend ans Bun-
desgericht. 

Beim "Parc éolien de la Montagne de Tramelan" sind fünf Windkraftanlagen im Gebiet
"Prés de la Montagne" und zwei im Gebiet "Montbautier" mit einer voraussichtlichen Ge-
samtjahresleistung zwischen 27 und 31 GWh geplant. Das Projekt wurde 2015 in Volks-
abstimmungen in den Gemeinden Tramelan und Saicourt angenommen. Das Berner Amt
für Gemeinden und Raumordnung bewilligte das Projekt unter Auflagen, wies Einspra-
chen ab und erteilte die Baubewilligungen. Dagegen wehrten sich die Gemeinde Genevez
(JU) und mehrere Personen erfolglos; im Jahr 2021 wies das Berner Verwaltungsgericht
deren Beschwerden ab; diese gelangten dagegen ans Bundesgericht. 

CH-1000 Lausanne 14

Korrespondenznummer 211.1/39_2023

B u n d e s g e r i c h t

T r i b u n a l  f é d é r a l

T r i b u n a l e  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  f e d e r a l

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://19-10-2023-1C_48-2021&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza://01-11-2023-1C_329-2021&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza://01-11-2023-1C_335-2021&lang=de&zoom=&type=show_document


Das Bundesgericht weist die Beschwerde im Zusammenhang mit dem Projekt im Kanton
Neuenburg ab. Vorgebracht wurden Einwände bezüglich des kantonalen Richtplans – ins-
besondere der interkantonalen Koordination –, der geschätzten Gesamtleistung und der
damit  zusammenhängenden Einstufung des Windparks als  Projekt  von nationaler  Be-
deutung.  Erfolglos  blieben  weiter  die  Vorbringen  betreffend  den  Lärmschutz  und  den
Schattenwurf sowie den Gewässer-, den Landschafts- und den Vogelschutz. Angesichts
der zahlreichen Schutzmassnahmen, welche die Behörden angeordnet haben, überwiegt
insgesamt das gewichtige öffentliche Interesse an der Stromproduktion. Im Baubewilli -
gungsverfahren werden noch vertiefte Abklärungen zur Nutzung des Lebensraums von
Steinadlern zu treffen sein, ebenso wie konkrete Massnahmen gegen den Schattenwurf. 

Die beiden Beschwerden bezüglich das Berner Projekt weist das Bundesgericht bis auf
einen Nebenpunkt ebenfalls ab. Erfolglos blieben die Einwände im Zusammenhang mit
dem kantonalen Richtplan,  dem Lärm- und Landschaftsschutz,  den nächtlichen Licht -
markierungen für die Luftfahrt sowie dem Schutz von Fledermäusen. Gutgeheissen hat
das Bundesgericht  eine der  Beschwerden in Bezug auf  zwei  provisorische Erddepots
während der Bauarbeiten; hier wurden die Auflagen zum Amphibienschutz ergänzt.

Kontakt: Peter Josi, Medienbeauftragter
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-Mail: presse@bger.ch

Hinweis: Die Medienmitteilung dient zur Information der Öffentlichkeit und der Medien. Die 
verwendeten Formulierungen können vom Wortlaut des Urteils abweichen; für die Recht-
sprechung ist einzig das schriftliche Urteil massgebend. 

Die Urteile sind ab 17. November 2023 um 13:00 Uhr auf www.bger.ch   abrufbar: Rechtspre-
chung > Rechtsprechung (gratis) > Weitere Urteile ab 2000 > 1C_48/2021  , 1C_329/2021   oder
1C_335/2021   eingeben.
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